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► Nr.  VO/2025/14128
öffentlich

Lübeck, 20.03.2025
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes

Verantwortliche Bereiche:
Geschäftsstelle der CDU-Fraktion

Bearbeitung: Antje Graul (E-Mail: antje.graul@luebeck.de Telefon: 122-1061)

AM Michelle Akyurt (CDU), AM Helmut Müller-Lornsen (BÜNDNIS 90 
/ DIE GRÜNEN), AM Max Manegold (FDP): Schuleingangsuntersu-
chung.
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

01.04.2025 Ausschuss für Soziales Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:
In der Sitzung des Ausschusses für Soziales am 7. Mai 2024 wurde mündlich über den 
Sachstand der Schuleingangsuntersuchung berichtet. Laut Angaben der Verwaltung wurden 
damals in der Hansestadt Lübeck für das Schuljahr 2024 gerade mal 34 Prozent der 
baldigen Schulanfänger von Ärzten des Gesundheitsamtes untersucht. Dies steht im 
Widerspruch dazu, dass nach den rechtlichen Vorgaben der Landesverordnung über die 
schulärztliche Aufgaben angehende Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Schulen 
„verpflichtet“ sind, sich „vor Beginn des Besuchs der Grundschule schulärztlich untersuchen 
zu lassen.“

Die Verwaltung wird gebeten, zu berichten:

1.) Wie ist aktuell der Sachstand der Schuleingangsuntersuchung bei den Schulanfängern 
für das Schuljahr 2025?

2.) Inwieweit ist absehbar, ob die Stadt das selbstgesteckte Ziel erreichen wird, in diesem 
Jahr eine Quote von 80 Prozent zu erreichen (vgl. Lübecker Nachrichten vom 18.12.2024).

3.) Im erwähnten Beitrag der Lübecker Nachrichten aus dem Dezember 2024 wird eine
Sprecherin der Stadt dahingehend zitiert, dass „voraussichtlich ab Februar 2025“ alle
erforderlichen Stellen besetzt sein werden. Wie ist hier der aktuelle Stand?

4.) Welche Maßnahmen will die Verwaltung zudem unternehmen, um die vorgeschriebenen 
100 Prozent der Schulanfänger zu untersuchen?

5.) Einem Zeitungsbericht der Lübecker Nachrichten im Nachgang der vorgenannten 
Sozialausschusssitzung ist zu entnehmen, dass Lübeck bei Schuleingangsuntersuchungen 
deutlich hinter dem Umland hinterherhinkt. In der Stadt Kiel und in den Landkreisen 
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Herzogtum Lauenburg und Ostholstein konnten damals ausweislich einer Aufstellung des 
Landes 100 Prozent der notwendigen Untersuchungen erfolgen. 

Die Verwaltung wird aufgefordert, 

in die Ausschusssitzung im Juni 2025 Vertreter o.g. Verwaltungen als Best-Practice-
Beispiele einzuladen, um geeignete Maßnahmen für die Stadt Lübeck abzuleiten und die 
vorgeschriebenen 100 Prozent der Untersuchung von Schulanfängern zu erreichen.

Begründung:
Erfolgt mündlich

Anlagen:

Ausschussmitglied
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